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Jahrgang XVI SClTWeÌZerÌSChe '5. Dezember 191Ô

Geomeier-Zeiiung
Revue suisse des Géomètres

Zeitschrift des Schweiz. Geometervereins
Organ zur Hebung und Förderung
des Vermessungs- und Katasterwesens

Redaktion : Professor F. Baeschlin, Zollikon (Zürich).
Expedition : Buchdruckerei Winterthur vorm. G. Binkeri

Jährlich 12 Nummern
und 12 Inseratenbulleiins No. 12 Jahresabonnement Fr. 6.—

Unentgeltlich für Mitglieder

Zen traivorstand.
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 18. September 1918.

An das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wird
ein Gesuch um Erhöhung der in Aussicht gestellten Subvention
an die Kosten unserer Zeitschrift gerichtet, mW der Begründung,
daß durch die Angliederung eines kulturtechnischen Teiles unser
Organ auch der Förderung dieses Zweiges der schweizerischen

Kulturaufgaben dienen wird.

Die Vernehmlassung des Vorstandes des Geometervereins
Zürich-Schaffhausen zur Hülfskräftefrage wird der diese Materie
behandelnden Subkommission überwiesen.

Die im Entwürfe liegende Abänderung des eidgenössischen
Prüfungsreglementes für Grundbuchgeometer sieht eine etwelche

Reduktion der Fächer für höhere Mathematik zu Gunsten der

Vermehrung der kulturtechnischen Fächer vor. Das eidgenössische
Grundbuchamt soll ersucht werden, den Entwurf dem
Zentralvorstande zur Vernehmlassung zuzustellen.

In der Annahme, daß zur Vereinfachung des Verkehrs zwischen
dem Redaktor und der Druckerei, die Herausgabe der Zeitschrift
am Wohnorte des Redaktors erfolgen sollte, sind von drei
Druckereien auf dem Platze Zürich Offerten eingezogen worden.
Da die gleichzeitig eingeholte Offerte des bisherigen Verlages
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